
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beschlussvorlage 0181/2022 
 

 Amt für Finanzen, Beteiligungen und 
Kreislaufwirtschaft 

  

 

B e r a t u n g s f o l g e: 

1. . Kreistag  17.11.2022 Entscheidung Ö 

 

 
 
 
Franz Baur/03.11.2022  
__________________________ 
 gez. Dezernent/in / Datum 
 
  
 
 
Kreditaufnahme für Investitionsvorhaben 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Die Verwaltung wird ermächtigt, zwei Kredite zu je 2.072.448 € bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zu einem am Tag des Kreditabrufs gültigen Zinssatz aufzunehmen. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, weitere Kredite bis zur Höhe der im Haushaltsplan 2022 
festgesetzten Kreditermächtigung von 12.000.000 € aufzunehmen. 
 
 
Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
 
Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten obliegt gemäß § 3 des Hauptsatzung i. V. 
m. der Zuständigkeitsordnung des Landkreises bis zu 1.000.000 € dem Ausschuss (AFK) und 
ab 1.000.000 € dem Kreistag. 
 
Der Verwaltung liegen zwei Kreditangebote der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in 
Höhe von jeweils 2.072.448 € (zusammen 4.144.896 €) vor. Bei den Krediten handelt es sich 
um IKK-Investitionskredite für Kommunen – Sonderprogramm Flüchtlingseinrichtungen. Der 
Zinssatz wird am Tag des Abrufs für die festgeschriebene Laufzeit bis zum 30.06.2032 festge-
legt (Stand: 28.10.2022: 1,50 %). 
 
Außerdem soll die Verwaltung ermächtigt werden, bis zur Höhe der im Haushaltsplan 2022 
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festgesetzten Kreditermächtigung von 12.000.000 € weitere Kredite aufnehmen zu können, 
um handlungsfähig zu bleiben. Die Kredite sind zur Finanzierung der laufenden Investitions-
projekte notwendig. Mit der Ermächtigung erhält die Verwaltung die Flexibilität, bei dem 
volatilen Marktgeschehen auch außerhalb des Gremienlaufs zu möglichst günstigen Konditi-
onen die Kredite aufzunehmen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

1. Kurzbeschreibung 

Die Gutschrift der Kreditsumme sowie Tilgungszahlungen wirken sich nicht auf das Ergebnis 
aus. Lediglich die Zinsaufwendungen fließen in das Ergebnis ein. Die für 2022 veranschlagten 
Planansätze für Zinsaufwendungen können voraussichtlich eingehalten werden. 

2. Haushaltspositionen  

Teilhaushalt / Dezernat         II           Finanzen, Schulen und Immobilien  

Unterteilhaushalt / Amt        21         Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft 

Produktgruppe                        6120    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        
       

3. Finanzierung im Kreishaushalt  

3.1. Konsumtiv (Aufwand)                                

Sachkonto   45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       
       

 

Haushaltsjahr  2022   

Planansatz  203.000                   

 

Matthias Weber, 02.11.22 

gez. (Name Amtsleitung FK / (Datum) 
 

 
 
Anlagen:  
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